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175. Bundesgesetz: Meldegesetz 1954.
1 7 6 . Bundesgesetz: Erlassung von Bestimmungen über die Bezugsvorschüsse im Sinne des Beamten-Überleitungs-

gesetzes.
1 7 7 . Bundesgesetz: Kunstakademiegesetz-Novelle 1954.
178. Bundesgesetz: Gewährung eines Kredites der Oesterreichischen Nationalbank an die Republik Österreich zur

Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Währungsfonds und der Internationalen
Bank für Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung.

1 7 9 . Bundesgesetz: Kraftfahrzeugsteuernovelle 1954.
180. Bundesgesetz: Versicherungssteuernovelle 1954.
1 8 1 . Bundesgesetz: Versicherungsförderungsgesetz.
182. Bundesgesetz: Ausfuhrförderungsgesetz 1954.
183. Bundesgesetz: 3. Handelskammergesetznovelle.
184. Verordnung: Neufestsetzung einer Frist der Landeslehrer-Amtstitelverordnung.
1 8 5 . Verordnung: Staubschädenbekämpfungsverordnung.
1 8 6 . Kundmachung: Beitritt weiterer Staaten zur Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Er-

ziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO).

1 7 5 . Bundesgesetz vom 29. Juni 1954 über
das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz

1954).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Meldepflicht.
§ 1. (1) Wer im Gebiet der Republik Öster-

reich wo immer länger als 48 Stunden Unter-
kunft nimmt, ist nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes anzumelden. Personen, die gleich-
zeitig mehrere Unterkünfte im Bundesgebiet
haben, unterliegen hinsichtlich jeder Unterkunft
der Meldepflicht.

(2) Wer in einem gewerblichen Beherbergungs-
betrieb (Gasthof, Hotel, Pension u. dgl.) oder bei
einer Person, die nach Art solcher Betriebe Gäste
beherbergt, gegen Entgelt Unterkunft nimmt, ist
ohne Rücksicht auf die Unterkunftsdauer anzu-
melden.

(3) Personen, die unentgeltlich Unterkunft
nehmen, sind unter der Voraussetzung, daß sie
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
anderswo bereits gemeldet sind, nur dann an-
zumelden, wenn die Unterkunftsdauer zwei
Wochen übersteigt.

(4) Personen, die in Fahrzeugen oder Zelten
nächtigen, sind Unterkunftsnehmern gleichzuhal-
ten. Sie sind jedoch nur dann anzumelden, wenn
sie im Gebiet derselben Gemeinde länger als zwei
Wochen verbleiben.

(5) Wer seine Unterkunft aufgibt, ist nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abzumel-
den. Eine nur vorübergehende Unterbrechung
des Aufenthaltes ist nicht als Aufgabe der Unter-
kunft anzusehen.

Ausnahmen von der Meldung.

§ 2. Von der Meldung sind ausgenommen:
1. Pfleglinge von Krankenanstalten, die nach

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anders-
wo bereits gemeldet sind;

2. Personen, die in Kinder- oder Schüler-
heimen, Jugendheimen oder Jugendherbergen,
Sport- oder Erholungsheimen, die vom Bund,
einem Bundesland, einer Gemeinde oder einer
anderen Person des öffentlichen Rechtes geführt
werden, oder in alpinen Schutzhütten Unter-
kunft nehmen, sofern in diesen Unterkunfts-
stätten nach den Bestimmungen des § 15 Frem-
denbücher geführt werden. Unter dieser Vor-
aussetzung kann der Landeshauptmann die
gleiche Ausnahme mit Bescheid auch für ähnliche
Unterkunftsstätten, Berggasthöfe und beaufsich-
tigte Campingplätze verfügen, wenn die beson-
deren Verhältnisse dies im einzelnen Fall gerecht-
fertigt erscheinen lassen.

Meldepflichtige Personen.

§ 3. (1) Die Meldepflicht trifft den Unter-
kunftsgeber, mangels eines solchen den Unter-
kunftsnehmer. Unterläßt der Unterkunftsgeber
die ihm obliegende Meldung, hat der Unter-
kunftsnehmer, sobald er hievon Kenntnis er-
langt, unbeschadet der Verantwortlichkeit des
Unterkunftsgebers nach § 18 dieses Bundes-
gesetzes, an dessen Stelle die Meldung zu er-
statten.

(2) Unterkunftsgeber ist, wer einer Person, aus
welchem Grund immer, Unterkunft gewährt.
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Meldebehörden.

§ 4. Zur Durchführung dieses Bundesgesetzes
sind, soweit darin nichts anderes bestimmt ist,
die Gemeinden, für Orte, die zum Wirkungs-
bereich von Bundespolizeibehörden gehören,
diese Behörden berufen.

Vornahme der An- und Abmeldungen.

§ 5. (1) Zur Meldung sind, von den in den
Abs. 2 und 3 geregelten Fällen abgesehen, Melde-
zettel zu verwenden.

(2) Die Insassen von Gefangenenhäusern, Straf-
anstalten, Arbeitshäusern und ähnlichen An-
stalten sind mittels Haftzettel (Haftentlassungs-
zettel) zu melden.

(3) Teilnehmer geschlossener Reisegesellschaften
und Angehörige geschlossener Gruppen können
mittels einer Liste gemeldet werden, wenn sie in
derselben Unterkunftsstätte nicht länger als eine
Woche gemeinsam Unterkunft nehmen. In dieser
Liste sind der Vor- und Familienname, das Ge-
burtsdatum, die Staatsangehörigkeit, der ständige
Wohnort und das Ausweisdokument der einzel-
nen anzumeldenden Personen anzuführen. Der
Leiter der Reisegesellschaft oder Gruppe ist an
erster Stelle einzutragen. In der Liste sind auch
die Unterkunftsstätte, der Tag der Ankunft und
der Abreise sowie der voraussichtliche Ort der
nächsten Unterkunft anzugeben. Die Liste ist,
sofern nur österreichische Staatsbürger darin ein-
getragen sind, einfach, andernfalls doppelt aus-
zufertigen und von dem Leiter der Reisegesell-
schaft oder Gruppe und dem Unterkunftsgeber
zu unterschreiben. Die Vorlage der Liste an die
Meldebehörde hat innerhalb von 24 Stunden
nach dem Beziehen der Unterkunft zu erfolgen
und bewirkt zugleich die An- und Abmeldung.

§ 6. (1) Zur Meldung von Personen, die für
länger als zwei Monate Unterkunft nehmen, sind
Meldezettel nach dem Muster der Anlage 1, zur
Meldung von Personen, die für kürzere Zeit Un-
terkunft nehmen, solche nach dem Muster der
Anlage 2 zu verwenden.

(2) Für jede anzumeldende Person ist ein ge-
sonderter Meldezettel auszufüllen.

(3) In Meldezetteln nach dem Muster der An-
lage 1 können Kinder unter 21 Jahren, in Melde-
zetteln nach dem Muster der Anlage 2 Kinder
ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter, die gemein-
sam mit einem Elternteil Unterkunft nehmen
und gleichzeitig mit diesem zur Anmeldung ge-
langen, miteingetragen werden, sofern sie den
gleichen Familiennamen führen und die gleiche
Staatsangehörigkeit haben. Unter den gleichen
Voraussetzungen können auch Ehegatten, die ge-
meinsam Unterkunft nehmen und gleichzeitig
angemeldet werden, auf einem Meldezettel ein-
getragen werden.

(4) Kinder, die gemeinsam mit einem Eltern-
teil mittels eines Meldezettels nach dem Muster
der Anlage 1 gemeldet sind, sind innerhalb an-
gemessener Frist gesondert anzumelden, wenn
sie das 21. Lebensjahr vollendet haben.

§ 7. (1) Die Meldezettel sind vom Unterkunfts-
nehmer oder nach dessen Angaben vollständig
und genau auszufüllen.

(2) Die Richtigkeit der im Meldezettel ge-
machten Angaben ist vom Unterkunftsnehmer
durch seine eigenhändige Unterschrift zu be-
stätigen. Die Unterschrift von Personen unter
14 Jahren oder Vollentmündigten ist, wenn sie
sich in der Obhut ihres gesetzlichen Vertreters,
einer Aufsichtsperson oder einer Pflegeperson be-
finden, durch deren Unterschrift, andernfalls
durch die des Unterkunftsgebers zu ersetzen. An
die Stelle der Unterschrift von schreibunkun-
digen oder durch ein körperliches oder geistiges
Gebrechen behinderten Personen hat die Unter-
schrift des Unterkunftsgebers zu treten. Bei ge-
meinsamer Anmeldung mehrerer Personen nach
§ 6 Abs. 3 genügt die Unterschrift des Eltern-
teiles beziehungsweise eines der Ehegatten.

(3) Der Meldezettel ist vom Hauseigentümer
und, sofern dieser nicht zugleich der Unter-
kunftsgeber ist, auch vom Unterkunftsgeber mit-
zuunterfertigen. Bei gewerblichen Beherber-
gungsbetrieben ist nur die Mitunterfertigung
durch den Betriebsinhaber erforderlich. Diese
Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift ledig-
lich, daß die zur Anmeldung gelangende Person
die angegebene Unterkunft bezogen hat. Die zur
Mitunterfertigung verpflichteten Personen kön-
nen die Unterschrift verweigern, wenn sie Grund
zur Annahme haben, daß die Unterkunft rechts-
widrig bezogen worden ist.

§ 8. (1) Der Meldepflichtige hat die Anmeldung
durch Vorlage der ausgefüllten Meldezettel an
die für den Unterkunftsort zuständige Melde-
behörde vorzunehmen.

(2) Auf Verlangen der Meldebehörde hat der
Unterkunftsnehmer seine Identität und die Rich-
tigkeit der im Meldezettel enthaltenen Angaben
durch Vorlage geeigneter Dokumente nachzu-
weisen.

§ 9. (1) Der Landeshauptmann hat nach Maß-
gabe der örtlichen Verhältnisse durch Verord-
nung zu bestimmen, in wieviel Ausfertigungen
die Meldezettel vorzulegen sind. Die Anzahl der
Ausfertigungen hat höchstens vier zu betragen.

(2) Die Meldebehörde hat von einer der vor-
gelegten Ausfertigungen den Meldezettel-Ab-
schnitt abzutrennen und, mit einer Bestätigung
über die vollzogene Anmeldung versehen, dem
Meldepflichtigen auszufolgen. Der Meldepflich-
tige hat diesen Abschnitt auf Verlangen dem
Unterkunftsnehmer bis zu dessen Abmeldung
zur Verwahrung zu überlassen.



Stück 37, Nr . 175. 835

§ 10. Zur Abmeldung hat der Meldepflichtige
der Meldebehörde den Meldezettel-Abschnitt
vorzulegen, der ihm bei der Anmeldung aus-
gefolgt worden ist. Hiebei ist der Tag der Auf-
gabe der Unterkunft und der voraussichtliche
Ort der nächsten Unterkunft des Abzumelden-
den anzugeben. Der Abzumeldende hat dem
Meldepflichtigen die erforderlichen Angaben zu
machen.

§ 11. (1) Die Anmeldung ist grundsätzlich in-
nerhalb von drei Tagen, bei den im § 1 Abs. 3
und 4 angeführten Personen jedoch innerhalb
von 15 Tagen nach dem Beziehen der Unter-
kunft, jedenfalls aber vor Aufgabe der Unter-
kunft vorzunehmen. Die im § 1 Abs. 2 ange-
führten Unterkunftsnehmer sind spätestens am
Morgen nach ihrer Ankunft anzumelden.

(2) Die Abmeldung ist frühestens am dritten
Tage vor, spätestens am dritten Tage nach Auf-
gabe der Unterkunft vorzunehmen.

(3) Soweit die örtlichen Verhältnisse dies er-
fordern, verlängern sich die in den Abs. 1 und 2
vorgesehenen Fristen für einzelne Gemeinden
oder Teile von Gemeinden um höchstens drei
Tage. Der Landeshauptmann hat durch Verord-
nung diese Gemeinden und Gemeindeteile zu
bezeichnen und die für sie geltenden Fristen fest-
zustellen.

(4) Die Abmeldung kann gleichzeitig mit der
Anmeldung erfolgen, wenn hiebei die für die
An- und Abmeldung vorgesehenen Fristen ge-
wahrt werden.

§ 12. (1) Tr i t t nach der Anmeldung einer Per-
son eine Änderung hinsichtlich ihres Namens
oder ihrer Staatsangehörigkeit ein, ist die Person
innerhalb angemessener Frist nach Eintrit t der
Änderung abzumelden und neu anzumelden. Der
Unterkunftsnehmer hat den Meldepflichtigen von
der eingetretenen Änderung in Kenntnis zu
setzen.

(2) Verlängert eine Person, die mit einem
Meldezettel nach dem Muster der Anlage 2 ge-
meldet worden ist, die Dauer ihrer Unterkunft
über zwei Monate, so ist sie innerhalb angemes-
sener Frist abzumelden und mit einem Melde-
zettel nach dem Muster der Anlage 1 neu anzu-
melden.

§ 13. (1) Anmeldungen und Abmeldungen kön-
nen von Amts wegen erfolgen, wenn sie von den
Meldepflichtigen nicht vorgenommen werden.

(2) Ebenso können offenkundig unrichtige oder
unvollständige Angaben im Meldezettel von
Amts wegen berichtigt oder ergänzt werden.

(3) Verstorbene Personen sind von den Melde-
behörden auf Grund der Mitteilungen der Stan-
desbeamten von Amts wegen abzumelden. Der

Unterkunftsgeber ist zu ihrer Abmeldung nicht
verpflichtet.

§ 14. Betraut der Eigentümer eines Hauses
eine hiezu geeignete Person mit der Erfüllung
der ihm als Hauseigentümer oder als Unter-
kunftsgeber nach diesem Bundesgesetz obliegen-
den Pflichten, gehen diese Pflichten auf die be-
treffende Person über. Das gleiche gilt, wenn der
Inhaber eines gewerblichen Beherbergungsbetrie-
bes einen Stellvertreter ( § 1 9 der Gewerbeord-
nung) bestellt.

Fremdenbücher.

§ 15. (1) Die Inhaber gewerblicher Beherber-
gungsbetriebe haben Fremdenbücher zu führen.
An Stelle des Fremdenbuches kann auch eine
Kartei verwendet werden, wenn neben dieser ein
fortlaufendes Namensverzeichnis geführt wird.
Die Fremdenbücher und Namensverzeichnisse
müssen gebunden, mit fortlaufenden Seiten-
zahlen versehen und von der Meldebehörde ge-
siegelt sein. In den Fremdenbüchern und Kartei-
karten sind der Vor- und Familienname, das
Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit, der stän-
dige Wohnort sowie der Tag der Ankunft eines
jeden anzumeldenden Gastes einzutragen. Die
Eintragungen in den Fremdenbüchern, Namens-
verzeichnissen und Karteikarten sind innerhalb
von 24 Stunden nach der Ankunft vorzunehmen.
Innerhalb von 24 Stunden nach Aufgabe der
Unterkunft sind der Tag der Abreise und der
voraussichtliche O r t der nächsten Unterkunft
des Gastes zu vermerken.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn-
gemäß auch für nichtgewerbliche Unterkunfts-
stätten, sofern sie zur Beherbergung von mehr
als zehn Personen eingerichtet sind, wie nicht-
gewerbliche Männerheime, Kinder- und Schüler-
heime, Jugendheime, Jugendherbergen, Sport-
heime, bewirtschaftete Schutzhütten, beaufsich-
tigte Campingplätze u. dgl. Die Führung des
Fremdenbuches obliegt demjenigen, der die Un-
terkunftsstätte leitet oder beaufsichtigt. In nicht-
bewirtschafteten Schutzhütten hat der Eigen-
tümer ohne Rücksicht auf den Fassungsraum ein
Fremdenbuch aufzulegen.

(3) Krankenanstalten sind von der Verpflich-
tung zur Führung von Fremdenbüchern aus-
genommen.

(4) In Unterkunftsstätten, deren Gäste nach
§ 2 Z. 2 von der Meldung ausgenommen sind,
ist die Person, die das Fremdenbuch führt, für
die Richtigkeit der Eintragungen verantwortlich;
sie kann von den Unterkunftsnehmern die Vor-
lage geeigneter Dokumente verlangen. In nicht-
bewirtschafteten Schutzhütten ist der Unter-
kunftsnehmer selbst verpflichtet, die Eintragung
in das Fremdenbuch sogleich nach dem Beziehen
der Unterkunft vollständig und wahrheitsgemäß
vorzunehmen.
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(5) Die Fremdenbücher, Namensverzeichnisse
und Karteikarten sind durch fünf Jahre, vom
Tag der letzten Eintragung an gerechnet, aufzu-
bewahren. Den Organen der Meldebehörde ist
auf Verlangen jederzeit in diese Aufzeichnungen
Einsicht zu gewähren.

Meldebestätigungen und Meldeauskünfte.

§ 16. (1) Die Meldebehörde hat auf Grund der
in ihrem Melderegister gesammelten Meldezettel
auf Verlangen Meldsbestätigungen und Melde-
auskünfte zu erteilen.

(2) In den Meldebestätigungen ist zu beur-
kunden, seit wann der Einschreiter in seiner
Unterkunft gemeldet ist. Auf begründetes Ver-
langen sind Meldebestätigungen auch über frü-
here Unterkünfte des Einschreiters und andere
ihn betreffende Eintragungen zu erteilen.

(3) Meldeauskünfte haben sich auf die Mittei-
lung zu beschränken, ob und, zutreffendenfalls,
wo und seit wann eine vom Einschreiter ver-
schiedene Person innerhalb des Wirkungs-
bereiches der Meldebehörde gemeldet ist.

(4) Die Erteilung von Auskünften nach Abs. 3
kann mit Bescheid verweigert werden, wenn die
Behörde gegen die Auskunftserteilung begrün-
dete Bedenken hat.

Allgemeine oder teilweise Neuanmeldungen.

§ 17. Die Meldebehörden sind berechtigt,
innerhalb ihres Wirkungsbereiches durch Ver-
ordnung eine allgemeine oder teilweise Neu-
anmeldung anzuordnen, wenn ihr Melderegister
zur Gänze oder zum Teil vernichtet worden
oder unbrauchbar geworden ist und auf andere
Weise nicht wiederhergestellt werden kann.

Strafbestimmungen.

§ 18. Übertretungen der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes und der auf Grund desselben
ergangenen Verordnungen und Verfügungen wer-
den, sofern nicht ein strafgerichtlich verfolgbarer
Tatbestand vorliegt, von den Bezirksverwal-
tungsbehörden, im Wirkungsbereich von Bundes-
polizeibehörden von diesen mit Geld bis zu 300 S
oder mit Arrest bis zu zwei Wochen, bei er-
schwerenden Umständen mit Geld bis zu 3000 S
oder Arrest bis zu einem Monat bestraft. Geld-
und Arreststrafen können auch nebeneinander
verhängt werden.

Übergangs- und Schlußbestimmungen.

§ 19. Bis zum Inkrafttreten des im § 1 des Bun-
desverfassungsgesetzes, BGBl. Nr . 142/1946,
angekündigten Bundesverfassungsgesetzes stehen
die nach § 2 Z. 2, § 9 Abs. 1 und § 11 Abs. 3
dem Landeshauptmann eingeräumten Befugnisse
der Sicherheitsdirektion zu.

§ 20. Meldungen, die auf Grund des § 1 des
Meldegesetzes, StGBl. Nr . 163/1945, erstattet
worden sind, gelten als Meldungen im Sinne
dieses Bundesgesetzes.

§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz tr i t t nach Ablauf
eines Monates nach seiner Kundmachung in
Kraft.

(2) Gleichzeitig verliert das Meldegesetz, StGBl.
Nr. 163/1945, seine Wirksamkeit.

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Inneres,
hinsichtlich des § 5 Abs. 2 im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Justiz betraut.

Körner
Raab Helmer Gerö
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176. Bundesgesetz vom 30. Juni 1954, wo-
mit Bestimmungen über die Bezugsvorschüsse
im Sinne des Beamten-Überleitungsgesetzes

erlassen werden.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Personen, die am 27. April 1945 in
einem öffentlichen Dienstverhältnis gestanden
sind, die jedoch am 13. März 1938 in keinem
oder nur in einem befristeten Dienstverhältnis
zum Bund beziehungsweise zu den Österreichi-
schen Bundesbahnen waren, haben für Zeiträume,
während der sie nicht beim Bund tatsächlich
Dienst geleistet haben, gegenüber dem Bund
keinen Anspruch auf Bezugsvorschüsse nach § 3
Abs. 2 des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBl.
Nr. 134/1945.

(2) Vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
ausgezahlte Bezugsvorschüsse werden nicht zu-
rückgefordert.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung betraut.

Körner
Raab Schärf Helmer Gerö
Kolb Maisel Kamitz Thoma
Illig Waldbrunner Figl

1 7 7 . Bundesgesetz vom 30. Juni 1954,
betreffend die Abänderung des Kunstaka-
demiegesetzes (Kunstakademiegesetz-Novelle

1954).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 30. Juni 1948, BGBl.
Nr. 168, betreffend die Errichtung von Kunst-
akademien (Kunstakademiegesetz), in der Fas-
sung der Kunstakademiegesetz-Novelle 1953,
BGBl. Nr. 61, wird abgeändert und ergänzt wie
folgt:

1. § 8 hat zu lauten:

„§ 8. R e c h t s m i t t e l .

Gegen Verfügungen des Präsidenten der
Akademie ist die Berufung an das Bundesmini-
sterium für Unterricht zulässig."

2. Nach § 8 werden folgende §§ 9 und 10 an-
gefügt:

„§ 9. Disziplinäre M a ß n a h m e n .

(1) Bloße Ordnungswidrigkeiten von Kunst-
schülern werden vom Leiter der Akademie nach
den Bestimmungen der Schulordnung, schwerer
wiegende Verstöße hingegen disziplinär geahndet.

(2) Die Disziplinargewalt über die Kunstschüler
wird an jeder Kunstakademie von einer vom
Bundesministerium für Unterricht bestellten

Disziplinarkommission ausgeübt, der vier Lehr-
personen der betreffenden Akademie, von denen
eine den Vorsitz führt, und ein von der öster-
reichischen Hochschülerschaft genannter Vertre-
ter angehören. Für jedes Mitglied ist ein Ersatz-
mitglied zu bestellen.

(3) Disziplinarstrafen sind: Verweis, Tadel
unter Androhung der Verweisung von der An-
stalt, Verweisung von der Anstalt. Die zwei
erstgenannten Strafen sind vom Leiter der Aka-
demie in Gegenwart des zuständigen Abteilungs-
vorstandes zu vollziehen.

(4) Die Disziplinarkommission faßt ihre Be-
schlüsse mit Stimmenmehrheit. Gegen diese Be-
schlüsse ist kein ordentliches Rechtsmittel zu-
lässig.

(5) Die näheren Disziplinarvorschriften für
Kunstschüler werden in sinngemäßer Anwendung
der für die Kunsthochschüler geltenden Diszipli-
narvorschriften, jedoch unter Bedachtnahme auf
die andersgeartete Stellung der Kunstschüler
durch Verordnung getroffen.

(6) Auf Kunsthochschüler finden die für Hoch-
schüler jeweils geltenden Disziplinarvorschriften
sinngemäß Anwendung, wobei an Stelle des
Rektors der Hochschule der Präsident der Aka-
demie und an Stelle des Dekans der Abteilungs-
vorstand zu treten hat.

(7) Der Leiter der Akademie kann zur Siche-
rung der Disziplin vor der Verhängung einer
Disziplinarstrafe den Ausschluß eines Kunst-
schülers vom Unterricht verfügen.

§ 10. Schlußbestimmungen.

(1) Durch Verordnung werden nähere Bestim-
mungen über die Organisation der Kunstaka-
demie erlassen, und zwar: über ihre Einrichtung,
die Einteilung in Abteilungen für die verschiede-
nen Gruppen der einzelnen Ausbildungszweige
der Musik und der darstellenden Kunst sowie der
angewandten Kunst, die Bestimmung der einzel-
nen Gegenstände theoretischer und praktischer
Natur, die für die Ausbildung in den einzelnen
Abteilungen vorgeschrieben werden; über die
Leitung, den Wirkungsbereich des Leiters, der
Abteilungsvorstände, der Lehrerkollegien, der
Lehrervollversammlung, der sonstigen Kollegien
(Prüfungskommissionen, Stipendienkommissio-
nen, Arbeitsausschüsse) und der übrigen Bedien-
steten; über die Lehrpersonen, die pädagogischen
Hilfskräfte, die entweder in einem öffentlich-
rechtlichen oder durch Dienstvertrag begründe-
ten Dienstverhältnis stehen können oder als un-
besoldete Volontäre verwendet werden; über
Prüfungen und Zeugnisse sowie über die Eintei-
lung der Studierenden in ordentliche und außer-
ordentliche Studierende und Gasthörer.

(2) Im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt und dem Bundesministerium für Finanzen
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wird durch Verordnung eine Dienstordnung er-
lassen, die das Dienstverhältnis der vertragsmäßig
angestellten Lehrkräfte regelt, insbesondere des-
sen Begründung und Lösung sowie den wesent-
lichen Inhalt des Dienstvertrages und auch die
Beurlaubung außerhalb der Schulferien, weiters
sonstige dienst- und besoldungsrechtliche Bestim-
mungen in sinngemäßer Anwendung der Vor-
schriften enthält, die für die unter das Vertrags-
bedienstetengesetz 1948 fallenden Vertragsbe-
diensteten des Bundes gelten. Die Verordnung
hat ferner Bestimmungen über die Erteilung von
befristeten und jederzeit widerruflichen Lehrauf-
trägen, die allen Lehrkräften aus ihrer Verwen-
dung erwachsenden Pflichten sowie die Entloh-
nung der Lehrkräfte unter Zugrundelegung
eines Mindestsatzes von 150 S und eines Höchst-
satzes von 350 S für jede Jahreswochenstunde zu
enthalten. Es kann auch bestimmt werden, daß
mit Lehrkräften Sondervereinbarungen getroffen
werden.

(3) Die durch Verordnung zu erlassenden Stu-
dien- und Prüfungsordnungen haben nähere Be-
stimmungen zu enthalten: über die Aufnahme
und Inskription der Studierenden; über die
Dauer des Studienjahres; über die Rechte und
Pflichten der Studierenden hinsichtlich des Unter-
richtes unter Benützung der akademischen Ein-
richtungen, des öffentlichen Auftretens und der
Annahme künstlerischer Verpflichtungen, des
ordentlichen Verhaltens; über das Verfahren,
betreffend die Entrichtung der Gebühren; über
den Abgang von der Lehranstalt; über die Er-
ledigung von Beschwerden der Studierenden;
über den in einzelnen Fächern unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Bedürfnisse der Praxis
und nach dem jeweiligen Stand der Lehre zu
erteilenden Unterricht, die diesbezügliche Stu-
diendauer und die. aus den Unterrichtsfächern
abzulegenden Prüfungen; über die Zusammen-
setzung der Prüfungskommissionen, die Prü-
fungstermine, das Verfahren über die Entrich-
tung der Prüfungstaxen und über die Abhaltung
von. Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen;
über die Verwertung von Prüfungsarbeiten bei
Veranstaltungen der Lehranstalt und die auf
Grund von Prüfungen sowie beim Abgang von
der Lehranstalt auszustellenden Zeugnisse.

(4) Die Art und die Höhe der von den Kunst-
schülern und den Kunsthochschülern zu entrich-
tenden Taxen (Aufwandsbeitrag, Unterrichtsgeld,
Prüfungstaxen, Matrikeltaxen, Taxen für die An-
erkennung der im Ausland abgelegten Prüfungen
und an ausländischen Kunstakademien zurück-
gelegten Studien, Taxen für die Benützung von
Bibliotheken sowie die Ausstellung von Zeug-
nissen, Bestätigungen, Duplikaten und Abschrif-
ten) und sonstige Zahlungen (wie außerordent-
liche Materialkostenbeiträge) werden durch ein
besonderes Bundesgesetz bestimmt."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Unterricht im Ein-
vernehmen mit den beteiligten Bundesministerien
betraut.

Körner
Raab Kolb

1 7 8 . Bundesgesetz v o m 30. Jun i 1954
über die Gewährung eines Kredites der
Oesterreichischen Nationalbank an die Re-
publik Österreich zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen gegenüber dem Internationalen
Währungsfonds und der Internationalen
Bank für Wiederaufbau und Wirtschafts-

förderung.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der in der Anlage wiedergegebenen Ver-
einbarung des Bundesministeriums für Finanzen
und der Oesterreichischen Nationalbank über die
Aufnahme eines Kredites der Republik Öster-
reich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen als
Mitglied des Internationalen Währungsfonds
und der Internationalen Bank für Wiederaufbau
und Wirtschaftsförderung wird die Genehmigung
erteilt.

§ 2. Die Oesterreichische Nationalbank ist be-
rechtigt, ihre aus dem Kredite entstehenden For-
derungen als Deckung des Banknotenumlaufes in
ihre Aktiven einzustellen.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen
betraut.

Körner
Raab Kamitz

Anlage

Übereinkommen zwischen dem Bundesmini-
sterium für Finanzen und der Oesterreichi-
schen Nationalbank wegen Aufnahme eines
Kredites der Republik Österreich zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen als Mitglied des
Internationalen Währungsfonds und der
Internationalen Bank für Wiederaufbau und

Wirtschaftsförderung.

I.

Die Oesterreichische Nationalbank stellt der
Republik Österreich zum Erlag der österreichi-
schen Quoten beim Internationalen Währungs-
fonds und bei der Internationalen Bank für
Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung sowie
zum Rückkauf österreichischer Währung vom
Internationalen Währungsfonds im Sinne des
Art. V Abs. 7 lit. b des Abkommens über den
Internationalen Währungsfonds (BGBl. Nr. 105/
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1949) die jeweils erforderlichen Goldmengen und
Fremdwährungsbeträge zur Verfügung.

II.

Zum Erwerb dieser Goldmengen und Fremd-
währungsbeträge gewährt die Oesterreichische
Nationalbank der Republik Österreich einen
Kredit bis zum Höchstbetrag von 355 Millionen
Schilling.

Zur Verzinsung dieses Kredites werden der
Oesterreichischen Nationalbank 2 v. H. p. a. (und
zwar vierteljährlich im vorhinein je ½ v. H.)
vom jeweils aushaftenden Schuldbetrag ver-
gütet.

III.

Erwirbt die Republik Österreich aus ihren Be-
teiligungen bei den im Punkt I genannten Insti-
tutionen Gold- oder Fremdwährungsbeträge
zurück, so sind diese Werte ausschließlich zur
Tilgung des Kredites zu verwenden.

IV.

Dieses Übereinkommen wird mit seiner gesetz-
lichen Genehmigung wirksam.

1 7 9 . Bundesgesetz vom 30. Juni 1954, wo-

mit einige Bestimmungen des Kraftfahrzeug-

steuergesetzes 1952 geändert werden (Kraft-

fahrzeugsteuernovelle 1954).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, BGBl.
Nr. 110, wird wie folgt geändert:

1. § 4 hat zu lauten:

„§ 4. D a u e r d e r S t e u e r p f l i c h t e i n e s
K r a f t f a h r z e u g e s .

(1) Die Steuerpflicht dauert:

1. Für ein in einem inländischen Zulassungs-
verfahren zugelassenes Kraftfahrzeug vom Be-
ginn des Monates der Zulassung bis zum Ablauf
des Monates, in dem die Zulassung erlischt oder
in dem die Kennzeichentafeln vorübergehend zu-
rückgelegt werden;

2. für ein in einem ausländischen Zulassungs-
verfahren zugelassenes Kraftfahrzeug vom Be-
ginn des Monates des Grenzeintrittes bis zum
Ablauf des Monates des Grenzaustrittes, es sei
denn, daß die Steuer gemäß § 6 Abs. 4 tageweise
entrichtet wird; in diesem Falle dauert die Steuer-
pflicht vom Beginn des Tages des Grenzeintrittes
bis zum Ablauf des Tages des Grenzaustrittes;

3. bei Benützung eines nicht zugelassenen
Kraftfahrzeuges vom Beginn des Kalendermo-
nates, in dem die Benützung einsetzt, bis zum

Ablauf des Kalendermonates, in dem die Be-
nützung endet.

(2) Wird ein steuerbefreites Kraftfahrzeug
steuerpflichtig, so beginnt die Steuerpflicht mit
dem Beginn des Monates, in dem der Befreiungs-
grund weggefallen ist.

(3) Wird ein Kraftfahrzeug derart verändert,
daß der Veränderung steuerliche Bedeutung zu-
kommt, so ist die Veränderung erst mit dem
Beginn des folgenden Kalendermonates zu be-
rücksichtigen.

(4) Geht ein Kraftfahrzeug während des Steuer-
zeitraumes auf einen anderen Eigentümer über,
so hat der ursprüngliche Eigentümer die Steuer-
karte dem nunmehrigen Eigentümer zu über-
geben, die Person, in deren Eigentum das Kraft-
fahrzeug am Ende des Steuerzeitraumes steht,
haftet für die für den gesamten Steuerzeitraum
zu entrichtenden Steuern."

2. § 6 hat zu lauten:

„§ 6. E n t r i c h t u n g d e r S t e u e r .

(1) Der Steuerzeitraum dauert vom 1. Oktober
bis 30. September des folgenden Kalenderjahres.
Für jeden Steuerzeitraum hat der Steuerpflichtige
eine Kraftfahrzeugsteuerkarte, deren Form vom
Bundesministerium für Finanzen bestimmt wird,
auszustellen. Die Steuer ist ohne amtliche Fest-
setzung im voraus für jeden Kalendermonat, in
dem die Steuerpflicht gegeben ist, in der Höhe
eines Zwölftels des Jahressteuerbetrages durch
Anbringung von Stempelmarken auf der Steuer-
karte zu entrichten.

(2) Die auf der Steuerkarte durch Aufkleben
angebrachten Stempelmarken sind vom Steuer-
pflichtigen durch Unterschrift dergestalt zu ent-
werten, daß sich die Unterschrift sowohl auf
das die Stempelmarken tragende Papier als auch
auf das farbige Feld der Stempelmarke erstreckt.
Die Unterschrift ist mit Tinte oder Tintenstift
zu leisten. An Stelle der Unterschrift kann auch
der Aufdruck einer Stampiglie treten.

(3) Nach Ablauf des Steuerzeitraumes ist die
Steuerkarte vom Steuerpflichtigen unaufgefordert
bis spätestens 31. Oktober dem Finanzamt ein-
zusenden.

(4) Für ein in einem ausländischen Zulassungs-
verfahren zugelassenes Kraftfahrzeug, das vor-
übergehend im Inland benützt wird, kann die
Steuer tageweise entrichtet werden. Der Tages-
steuersatz beträgt für:

1. Zwei- und Dreiradkraftfahrzeuge. 1 S,

2. Personenkraftwagen 2 S,

3. alle übrigen Kraftfahrzeuge 10 S.

(5) Im Falle des Abs. 4 sind die vom Steuer-
schuldner auf der Steuerkarte in der Höhe des
Steuerbetrages anzubringenden Stempelmarken
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vom Grenzzollamt durch Aufdruck des Dienst-
siegels zu entwerten.

(6) Für die Steuerentrichtung in Stempelmarken
gelten die Vorschriften über die Stempel- und
Rechtsgebühren sinngemäß."

3. Im § 8 hat Abs. 1 zu lauten:
„(1) Das Finanzamt hat für steuerfreie Kraft-

fahrzeuge, wenn sich die Befreiung nicht auf § 2
Abs. 1 Z. 7, 8 oder 9 dieses Bundesgesetzes grün-
det, eine Bescheinigung über die Steuerbefreiung
zu erteilen. Bei Wegfall des Befreiungsgrundes
verliert die Bescheinigung ihre Gültigkeit."

4. Im § 8 hat Abs. 3 zu lauten:
„(3) Der Lenker eines Kraftfahrzeuges hat die

Steuerkarte (die Bescheinigung nach Abs. 1, die
Bescheinigung nach Abs. 2), stets bei sich zu
führen. Kann er weder eine ordnungsgemäß ge-
stempelte Steuerkarte noch eine gültige Beschei-
nigung über die Steuerfreiheit des Kraftfahr-
zeuges oder über die Entrichtung der Steuer im
Pauschwege vorweisen, so kann das Finanzamt
ungeachtet der auf der Steuerkarte in Höhe der
Kraftfahrzeugsteuer anzubringenden Stempel-
marken eine Erhöhung bis zum Zweifachen des
auf das Kraftfahrzeug entfallenden Jahressteuer-
betrages festsetzen. Eine solche Erhöhung kann
auch festgesetzt werden, wenn die Steuerkarte
nicht rechtzeitig eingesandt wird."

5. § 9 wird aufgehoben. Die bisherigen §§10
bis 12 erhalten die Bezeichnung §§ 9 bis 11.

6. Im neuen § 9 wird nach Abs. 1 ein neuer
Abs. 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„(2) Die im Abs. 1 genannte Behörde hat in
der vom Bundesministerium für Finanzen durch
Verordnung festzusetzenden Form den Tag der
Zulassung, den Tag der Abmeldung, den Tag der
Zurücknahme der Zulassung sowie den Tag der
vorübergehenden Zurücklegung des Kennzeichens
auf der Steuerkarte zu vermerken."

7. Die bisherigen Abs. 2 und 3 des neuen § 9
erhalten die Bezeichnung Abs. 3 und 4.

8. Im neuen § 11 Abs. 2 treten an Stelle der
Worte „§ 10 Abs. 3" die Worte „§ 9 Abs. 4".

Artikel II.

(1) Die am Tag des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes in Verwendung stehenden Steuer-
karten behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf
des Kalendermonates, in dem das Jahr endet, für
das die Steuer gemäß der Bestimmung des § 6
Abs. 1 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1952,
BGBl. Nr . 110, entrichtet ist.

(2) Für die Rückvergütung von Steuerbeträgen,
die durch Anbringung von Stempelmarken auf
den im Abs. 1 genannten Steuerkarten entrichtet
sind, gilt auch nach Inkrafttreten dieses Bundes-

gesetzes die Bestimmung des § 9 des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes 1952, BGBl. Nr. 110.

Artikel III.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Oktober
1954 in Kraft. Mit seiner Vollziehung ist das
Bundesministerium für Finanzen im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau betraut.

(2) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes
erforderlichen Verordnungen können von dem
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgen-
den Tag an erlassen werden. Sie treten jedoch
frühestens gleichzeitig mit diesem Bundesgesetz
in Kraft.

Körner
Raab Kamitz Illig

1 8 0 . Bundesgesetz v o m 30. Juni 1954,
womi t das Versicherungssteuergesetz 1953
geändert wird (Versicherungssteuernovelle

1954).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.
Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl.

Nr. 133, wird wie folgt geändert:

1. Im § 4 Abs. 1 hat Z. 2 zu lauten:
„2. a) für Versicherungen, die nach den sozial-

versicherungsrechtlichen Vorschriften zu
behandeln sind,

b) für Alters-, Invaliditäts-, Hinterblie-
benen-, Unfall- und Krankenversiche-
rungen, die bei Versorgungseinrichtun-
gen der Kammern selbständig Erwerbs-
tätiger sowie bei der Pharmazeutischen
Gehaltskasse für Österreich eingegangen
werden,

c) für Alters-, Invaliditäts-, Hinterblie-
benen-, Unfall- und Krankenversiche-
rungen, die bei von Gebietskörper-
schaften für ihre Bediensteten geschaf-
fenen Versorgungseinrichtungen ein-
gegangen werden, soweit auf Grund
öffentlich-rechtlicher Vorschriften eine
Verpflichtung zum Eingehen einer
solchen Versicherung besteht;".

2. Im § 4 Abs. 1 ist in Z. 7 der Punkt durch
einen Strichpunkt zu ersetzen und der Z. 7 eine
Z. 8 folgenden Inhaltes anzufügen:

„8. für eine Rückversicherung.".

3. Im § 6 Abs. 1 haben die Worte „1. bei der
Rückversicherung 0'5 v. H. des Versicherungsent-
geltes," zu entfallen; die bisher mit den Ord-
nungsnummern 2, 3 und 4 bezeichneten Bestim-



Stück 37, Nr. 181. 843

mungen sind mit den Ordnungsnummern 1, 2
und 3 zu bezeichnen.

4. Im § 6 Abs. 3 haben die Worte „der Rück-
versicherung und" zu entfallen.

Artikel II.

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
sind auf alle Zahlungen von Versicherungsent-
gelten anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 1954
geleistet werden.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Raab Kamitz

1 8 1 . Bundesgesetz vom 6. Juli 1954, wo-
mit Bestimmungen zur Förderung der Ver-
tragsversicherung und über die Abänderung
des Einkommensteuergesetzes 1953 sowie des
Versicherungssteuergesetzes 1953 getroffen

werden (Versicherungsförderungsgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

F ö r d e r u n g s b e s t i m m u n g e n auf d e m
G e b i e t d e r E i n k o m m e n s t e u e r .

Das Einkommensteuergesetz 1953, BGBl.
Nr. 1/1954, wird in nachstehender Weise geän-
dert:

1. Im § 10 Abs. 1 Z. 2 ist nach dem letzten
Wort „besteht" der Strichpunkt durch einen
Beistrich zu ersetzen. Nach dem Beistrich sind
folgende Worte einzufügen: „weiters Beiträge für
eine Versicherung im Rahmen der Versorgungs-
und Unterstützungseinrichtungen der Kammern
der selbständig Erwerbstätigen, soweit diese Ein-
richtungen der Alters-, Invaliditäts- und Hinter-
bliebenenversicherung dienen;".

2. § 10 Abs. 1 Z. 3 hat wie folgt zu lauten:
„3. Beiträge und Versicherungsprämien zu

Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Angestellten-
und Invalidenversicherungen, zu Lebensversiche-
rungen (Kapital- oder Rentenversicherungen)
und zu Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und
Sterbekassen, soweit diese Beiträge und Ver-
sicherungsprämien nicht unter Z. 2 fallen, wei-
ters Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung
von Baudarlehen und_mindestens_fünfjährig_ge-
bundene Beträge, die an gemeinnützige Bau-,
Wohnungs- und Siedlungsvereinigungen zur
Schaffung von Wohnraum geleistet werden. Be-
steht der Beitrag (die Versicherungsprämie) in
einer einmaligen Leistung, so kann der Erbrin-
ger dieser Leistung bei Versicherungsverträgen,
die nach dem 31. Dezember 1954 abgeschlossen
werden, auf Antrag ein Zwanzigstel des als Ein-

malprämie geleisteten Betrages durch zwanzig
aufeinanderfolgende Jahre als Sonderausgabe in
Anspruch nehmen;".

3. § 10 Abs. 1 Z. 4 hat wie folgt zu lauten:
„4. a) Rückzahlungen von Darlehen aus öffent-

lichen Fonds, die zur Errichtung eines den
Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen entsprechenden Wohn-
hauses aufgenommen wurden;

b) bei Mitgliedern gemeinnütziger Bau-, Woh-
nungs- und Siedlungsvereinigungen der auf
die Kapitalstilgung von Darlehen aus öf-
fentlichen Fonds im Sinne der lit. a ent-
fallende Anteil der Nutzungsgebühr;

c) Beträge, die zur Errichtung oder Erlan-
gung von Eigentumswohnungen oder Sied-
lungshäusern aufgewendet wurden, wenn
diese Eigentumswohnungen oder Siedlungs-
häuser den Bestimmungen über die Ge-
meinnützigkeit im Wohnungswesen ent-
sprechen;".

4. § 10 Abs. 2 Z. 3 hat wie folgt zu lauten:
„3. Die Abzüge für Sonderausgaben
a) im Sinne des Abs. 1 Z. 3 dürfen den Jahres-

betrag von 7000 S nicht übersteigen;
b) im Sinne des Abs. 1 Z. 4 dürfen den Jahres-

betrag von 2500 S nicht übersteigen.
Die Beträge gemäß lit. a und lit. b erhöhen

sich um je 1000 S für die Ehefrau und für jedes
Kind im Sinne des § 32 Abs. 4 Z. 4. Soweit sich
diese Erhöhung nach der Zahl der Kinder be-
mißt, tritt sie nur ein, wenn die Kinder mit
dem Steuerpflichtigen zusammen veranlagt
werden oder wenn es sich um volljährige Kinder
handelt, für die dem Steuerpflichtigen Kinder-
ermäßigung gewährt wird.".

Artikel II.

F ö r d e r u n g s b e s t i m m u n g e n a u f d e m
G e b i e t d e r E r b s c h a f t s t e u e r .

(1) Eine Erbschaftsteuerversicherung liegt vor,
wenn in einem Lebensversicherungsvertrag ver-
einbart wird, daß die Versicherungssumme inner-
halb von zwei Monaten nach dem Eintr i t t des
Versicherungsfalles an das jeweils zur Entgegen-
nahme der Einzahlung der Erbschaftsteuer zu-
ständige Finanzamt von der Versicherungsanstalt
zur Deckung der Erbschaftsteuer zu überweisen
ist.

(2) Das zuständige. Finanzamt, hat den über-
wiesenen Betrag in Verwahrung zu nehmen,
darf ihn aber nur insoweit als Erbschaftsteuer
eines oder mehrerer Erben (Vermächtnisnehmer)
verrechnen, als dieser oder diese dem Finanzamt
eine Anweisung erteilen. Fällt der Nachlaß meh-
reren Personen zu, so ist in der Anweisung zu
bestimmen, welcher Teil der Versicherungssumme
als Erbschaftsteuer jeder einzelnen Person zu
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verrechnen ist. Wird eine Anweisung bis zur end-
gültigen Festsetzung der Erbschaftsteuer nicht er-
teilt, so ist die Versicherungssumme an die Ver-
sicherungsanstalt rückzuüberweisen.

(3) Die Erbschaftsteuer ermäßigt sich um den
Betrag, der sich aus der Anwendung des für die
Berechnung der Steuer maßgebenden Prozent-
satzes auf die als Erbschaftsteuer verrechnete Erb-
schaftsteuerversicherungssumme jedes Erben (Ver-
mächtnisnehmer) ergibt.

Artikel III.

F ö r d e r u n g s b e s t i m m u n g e n au f d e m
G e b i e t d e r V e r s i c h e r u n g s s t e u e r .

§ 4 Abs. 1 Z. 1 des Versicherungssteuer-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 133, hat zu lauten:

„1. für die im § 6 Abs. 1 Z. 2 bezeichneten
Versicherungen (ausgenommen Erbschaftsteuer-
versicherungen), wenn die Versicherungssumme
10.000 S oder die versicherte Jahresrente 2400 S
nicht übersteigt;".

Artikel IV.

Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u ß b e s t i m -
m u n g e n .

(1) Die Bestimmungen des Art. I sind, wenn die
Einkommensteuer veranlagt wird, erstmalig bei
der Veranlagung für das Kalenderjahr 1955,
wenn die Einkommensteuer im Abzugswege ein-
gehoben (Lohnsteuer) oder durch Jahresausgleich
festgestellt wird, für die nach dem 31. Dezember
1954 endenden Lohnzahlungszeiträume anzu-
wenden.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Raab Kamitz

182 . Bundesgesetz vom 6. Juli 1954 über
die Übernahme von Haftungen des Bun-
des für Ausfuhrgeschäfte (Ausfuhrförde-

rungsgesetz 1954).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Das Bundesministerium für Finanzen
ist ermächtigt, zur Förderung der Ausfuhr für
Ausfuhrgeschäfte mit inländischen Erzeugnissen
österreichischer Erzeugungs- und Handelsunter-
nehmungen sowie zur Förderung von Leistungen
österreichischer Unternehmer der gewerblichen
Wirtschaft im Ausland die Haftung des Bundes
zu übernehmen.

(2) Das Bundesministerium für Finanzen ist
weiters ermächtigt, die Finanzierung mittel- und
langfristiger Geschäfte der im § 1 Abs. 1 be-
zeichneten Arten, die auf Wechselbasis statt-
findet, dadurch zu erleichtern, daß es die Haf-

tung des Bundes für die auszustellenden Wechsel
übernimmt.

(3) Ausfuhrgeschäfte in Hartdevisen und solche
mit günstigeren Zahlungsfristen genießen den
Vorrang.

(4) Die Haftung des Bundes muß auf einen be-
stimmten Schillingbetrag lauten.

§ 2. Der Gesamtbetrag der gemäß § 1 Abs. 1
und 2 übernommenen Haftungen darf jeweils
2 Milliarden Schilling nicht übersteigen, wovon
je 1 Milliarde Schilling auf die wechselmäßige
Haftungsübernahme gemäß § 1 Abs. 2 und auf
die sonstigen Haftungsübernahmen entfällt.

§ 3. Werden zur Finanzierung eines nach § 1
Abs. 2 geförderten Ausfuhrgeschäftes ausgestellte
Wechsel prolongiert oder werden an Stelle einer
Prolongation neue Wechsel ausgestellt, so sind die
prolongierten (neuausgestellten) Wechsel unter
der Voraussetzung von der Wechselgebühr be-
freit, daß sie mit einer Bürgschaftserklärung des
Bundes sowie mit einem von der Oesterreichi-
schen Nationalbank oder dem das Ausfuhr-
geschäft finanzierenden Kreditinstitut zu ferti-
genden Vermerk über das Vorliegen der Wech-
selgebührenfreiheit nach diesem Bundesgesetz
versehen sind.

§ 4. Das Ausfuhrförderungsgesetz vom 14. Juli
1950, BGBl. Nr . 149/1950, in der Fassung des
Abschnittes C des Ausfuhrförderungsgesetzes 1953
vom 9. Juli 1953, BGBl. Nr . 119/1953, tr i t t
außer Kraft.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Raab Kamitz

183 . Bundesgesetz vom 7. Juli 1954, be-
treffend die Abänderung des Handelskam-

mergesetzes (3. Handelskammergesetz-
novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 24. Juli 1946, BGBl.
Nr. 182, betreffend die Errichtung von Kammern
der gewerblichen Wirtschaft (Handelskammer-
gesetz) in der Fassung der 1. Handelskammer-
gesetznovelle vom 10. Dezember 1947, BGBl.
Nr. 21/1948, der 2. Handelskammergesetznovelle
vom 15. Februar 1950, BGBl. Nr. 76, und der
Kundmachungen des Bundeskanzleramtes vom
24. Oktober 1952, BGBl. Nr. 206, vom 14. April
1953, BGBl. Nr. 52, und vom 21. Oktober 1953,
BGBl. Nr. 161, wird abgeändert wie folgt:
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1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) (Verfassungsbestimmung). Die Kammern

der gewerblichen Wirtschaft (Landeskammern,
Bundeskammer) sind berufen, die gemeinsamen
Interessen aller physischen und juristischen Per-
sonen sowie offener Handelsgesellschaften (Kom-
manditgesellschaften) zu vertreten, die sich aus
dem selbständigen Betrieb von Unternehmungen
des Gewerbes, der Industrie einschließlich ins-
besondere des Bergbaues, des Handels einschließ-
lich insbesondere der Tabakverschleißer, des
Geld-, Kredit- und Versicherungswesens ein-
schließlich insbesondere der Geschäftsstellen der
Klassenlotterie und der Lottokollekturen, des
Verkehrs einschließlich insbesondere der Unter-
nehmungen des drahtlosen Nachrichtenverkehrs
und der Kraftfahrschulen, sowie des Fremden-
verkehrs einschließlich insbesondere der Sanato-
rien, Kuranstalten, Heilbäder, Unterhaltungs-
stätten mit Musik und anderen Darbietungen, in
denen Speisen und Getränke verabreicht werden,
Privattheater, Lichtspieltheater, Konzertlokal-
unternehmungen, Konzert- und Künstleragen-
turen, Spielbanken und Kasinos sowie Schausteller,
innerhalb ihres räumlichen Wirkungsbereiches
ergeben."

2. In § 3 Abs. 2 sind nach den Worten „des
Verkehrs" einzufügen die Worte „und des
Fremdenverkehrs".

3. § 37 erhält folgenden Wortlaut:

„§ 37. S e k t i o n H a n d e l .

Dieser Sektion gehören an: Die Handels- und
Handelsagenturgewerbe im Sinne der Gewerbe-
ordnung, insbesondere der Zeitungs- und Zeit-
schriftengroßhandel, ferner die Tabakverschleißer,
Versicherungsvermittler, der Hausierhandel und
die im § 3 der Verordnung, BGBl. Nr. 103/1924,
unter lit. a angegebenen Arten von Wander-
gewerben."

4. § 38 erhält folgenden Wortlaut:

„§ 38. S e k t i o n Ge ld - , K r e d i t - u n d
V e r s i c h e r u n g s w e s e n .

Dieser Sektion gehören an: Die Unternehmun-
gen des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens,
ferner die Geschäftsstellen der Klassenlotterie,
die Lottokollekturen und die Versicherungs-
berater."

5. In § 39 sind nach den Worten „des Kraft-
fahrlinienverkehrs" einzufügen die Worte „des
drahtlosen Nachrichtenverkehrs, die Kraftfahr-
schulen, die Unternehmungen".

6. § 40 erhält folgenden Wortlaut:

„§ 40. S e k t i o n F r e m d e n v e r k e h r .

Dieser Sektion gehören an: Unternehmungen
des Gast- und Schankgewerbes, ferner Unter-

nehmungen auf Grund einer Berechtigung nach
der Reisebüroverordnung, Theaterkartenbüros;
Künstleragenturen, Konzertdirektionen und
Konzertbesorger; Buchmacher und Wettkommis-
sionäre; Privatkranken-, Heil- und Pflegeanstal-
ten, Sanatorien, Heilbade- und Kuranstalten,
Heilquellen- und Mineralquellenbetriebe; Bäder;
Privattheater und verwandte Unternehmungen,
Lichtspieltheater; Betriebe von Eislaufplätzen,
von (Tisch-)Tennisplätzen, Bootsvermietungen
und Bootseinstellplätzen; Spielbanken (Kasinos);
Schausteller; Spielautomatenaufsteller; Fremden-
führer, Dienstmänner und Garderobehalter."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau betraut.

Körner
Raab Illig

1 8 4 . Verordnung der Bundesministerien
für Unterricht und für Land- und Forst-
wirtschaft vom 15. Juni 1954, womit eine
Frist der Landeslehrer-Amtstitelverordnung,

BGBl. Nr. 14/1953, neu festgesetzt wird.
Auf Grund des § 3 des Bundesgesetzes vom

13. Juli 1949, BGBl. Nr. 188, über das Dienst-
einkommen und die Ruhe- und Versorgungs-
genüsse der unter der Diensthoheit der Länder
stehenden Lehrer (Landeslehrer-Gehaltsüber-
leitungsgesetz) wird im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzleramt verordnet:

Die nach § 6 Abs. 3 der Landeslehrer-Amts-
titelverordnung, BGBl. Nr. 14/1953, bis zum
31. Jänner 1954 zulässig gewesene Verleihung
von Amtstiteln gemäß § 5 der Landeslehrer-
Amtstitelverordnung an besonders verdiente
Landeslehrer, die sich im Zeitpunkte des Inkraft-
tretens der Landeslehrer-Amtstitelverordnung
(1. Feber 1953) bereits im dauernden Ruhestand
befunden haben, kann auch vom Tage des In-
krafttretens der vorliegenden Verordnung bis
zum 31. Dezember 1955 erfolgen.

Kolb Thoma

1 8 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 5. Juli
1954 zur Bekämpfung von Staubschäden im

Bergbau (Staubschädenbekämpfungsver-
ordnung).

Auf Grund des § 85 Abs. 1 des Berggesetzes,
BGBl. Nr. 73/1954, wird verordnet:

§ 1. Wo Staub in einer Weise auftritt, die Ge-
sundheitsstörungen verursachen kann, sind von
den gemäß § 100 des Berggesetzes in Betracht
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kommenden Personen geeignete Maßnahmen
gegen die Entwicklung des Staubes, dessen An-
reicherung und dessen Fortführung in der Atem-
luft zu treffen. Soweit diese Maßnahmen zum
Schutze der Beschäftigten nicht ausreichen, sind
sie durch andere zu ergänzen oder zu ersetzen,
die den im besonderen Falle vorliegenden Um-
ständen entsprechen.

§ 2. Die zur Staubbekämpfung dienenden Vor-
richtungen an Bohr-, Abbau- und Schrämmaschi-
nen sowie Staubmasken und deren Prüfeinrich-
tungen müssen vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau gemäß § 85 Abs. 1 des
Berggesetzes typenmäßig zugelassen sein.

§ 3. (1) Wenn das Auftreten von Staub zu ver-
muten ist, der Staublungenerkrankungen wie Si-
likose, Staubgemischsilikosen, Silikatosen, Staub-
gemischsilikatosen oder ähnliche Schäden ver-
ursacht (gesundheitsgefährlicher Staub), kann die
Bergbehörde die gemäß § 100 des Berggesetzes
in Betracht kommenden Personen mit Bescheid
verpflichten, den Staub — nötigenfalls durch
Sachverständige — auf Menge, Zusammenset-
zung und Korngrößenverteilung untersuchen zu
lassen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind
zu vermerken.

(2) Für Meß- und Kontrollzwecke dürfen von
den Bergbauen nur Gerätetypen verwendet wer-
den, die vom Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau gemäß § 85 Abs. 1 des Berg-
gesetzes zugelassen sind.

§ 4. (1) Die gemäß § 100 des Berggesetzes in
Betracht kommenden Personen sind verpflichtet,
die gesundheitsgefährlichem Staub (§ 3 Abs. 1)
ausgesetzten Beschäftigten in Zeitabständen, die
dem Ausmaß der Gefahr entsprechen, mindestens
jedoch alle drei Jahre, durch einen mit der Be-
urteilung von Staublungenerkrankungen ver-

trauten Arzt klinisch und mit Hilfe eines Rönt-
genfilms untersuchen zu lassen. Die Beschäftigten
sind verpflichtet, sich der Untersuchung zu un-
terziehen.

(2) Über die Untersuchungsergebnisse sind
Aufzeichnungen zu führen, aus denen der Name
und das Geburtsdatum des Untersuchten, sein
Tauglichkeitsgrad für Arbeiten an Orten mit
Staub, der Tag seines Eintrittes in den Betrieb,
die Dauer und die Art seiner Beschäftigung an
Orten mit Staub sowie der Zeitpunkt der Un-
tersuchung zu ersehen ist.

§ 5. In Bergbauen mit gesundheitsgefährlichem
Staub (§ 3 Abs. 1) ist zur Staubbekämpfung eine
geeignete Aufsichtsperson zu bestellen. Sie ist der
Bergbehörde namhaft zu machen.

§ 6. Übertretungen dieser Verordnung werden
nach den gesetzlichen Bestimmungen bestraft.

Illig

1 8 6 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 3. Juli 1954 über den Beitritt
weiterer Staaten zur Verfassung der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO).

Nach einer Mitteilung der britischen Regie-
rung haben bis 12. Mai 1954 folgende weitere
Staaten die Verfassung der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur (UNESCO), BGBl. Nr. 49/1949,
angenommen:

Chile, Libyen, Nepal, Nicaragua, Spanien,
Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die
Weißrussische. Sozialistische Sowjetrepublik.

Raab


